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Die Bundesregierung will die Barrierefreiheit in Deutschland sowohl im privaten als auch
im öffentlichen Bereich umfassend verbessern. Den Gesetzentwurf „zur Änderung des
Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG)“ (21/5140) dazu berät der Bundestag am
Donnerstag, 7. Mai 2026, in erster Lesung. Eine Stunde ist für die Debatte vorgesehen. Der
Gesetzentwurf soll im Anschluss an die Ausschüsse überwiesen werden. Federführend bei
den weiteren Beratungen soll der Ausschuss für Arbeit und Soziales sein.

Teil der Debatte sind auch vier Oppositionsanträge. Der Antrag der AfD-Fraktion „Bürokratie
abbauen, Teilhabe stärken – Für ein unbürokratisches Anerkennungssystem von Assistenzhunden“
(21/3668), ein angekündigter weiterer AfD-Antrag mit dem Titel „Für einen inklusiven Sozialraum –
Barrierefreiheit effektiv umsetzen“, der Antrag von Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel
„Barrierefreiheit für eine moderne und inklusive Gesellschaft ernsthaft umsetzen“ (21/5335) und der
Antrag der Linken mit dem Titel „UN-Behindertenrechtskonvention konsequent umsetzen“ (21/5569)
sollen ebenfalls dem federführenden Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen werden. 

Gesetzentwurf der Bundesregierung
Der Gesetzentwurf sieht vor, das bewährte Regelungskonzept der „angemessenen Vorkehrungen“
auch im privaten Bereich anzuwenden. „Das heißt, private Anbieter von Gütern und
Dienstleistungen ermöglichen im Bedarfsfall durch individuelle, praktikable Lösungen vor Ort den
Zugang zu ihren Angeboten“, schreibt die Regierung. Statt detaillierter Barrierefreiheitsvorschriften
setze das Regelungskonzept damit auf Eigenverantwortung und Dialog der Beteiligten. Dies trage
auch der Tatsache Rechnung, dass schon heute viele private Anbieter den Zugang zu ihren
Angeboten barrierefrei gestalten. 

Konkret sollen hierfür die verschiedenen Benachteiligungsgründe des Paragrafen 7 BGG, die bereits
jetzt für die öffentliche Hand gelten, auf private Anbieter von Gütern und Dienstleistungen
ausgeweitet werden. Menschen mit Behinderungen könnten so ihre Rechte auf gleichberechtigte
Teilhabe effektiv durchsetzen. Gleichzeitig würden Unternehmen vor Überforderung geschützt,
„denn sie müssen nur dann angemessene Vorkehrungen bereitstellen, wenn dies für sie keine
unverhältnismäßige Belastung darstellt“. Es würden keine neuen Barrierefreiheitsstandards
normiert und keine Berichts- und Dokumentationspflichten eingeführt.

Leichte Sprache und Deutsche Gebärdensprache
Zudem ist die Einrichtung eines Bundeskompetenzzentrums für Leichte Sprache und Deutsche
Gebärdensprache bei der Bundesfachstelle für Barrierefreiheit geplant. Ziel sei es, die Behörden auf
Bundesebene zu beraten, damit sie mehr öffentliche und politische Informationen in
Gebärdensprache und Leichter Sprache zur Verfügung stellen. Der Entwurf sieht außerdem vor,
dass benachteiligte Personen Beseitigung oder Unterlassung der Benachteiligung verlangen können.
Gegen öffentliche Stellen nach Paragraf 12 sollen auch Schadensersatzansprüche geltend gemacht
werden können.

Künftig sollen neben Bescheiden, Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtlichen Verträgen und
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Vordrucken auch alle Nachfragen und Hinweise seitens der Behörden barrierefrei gestaltet werden.
Außerdem sollen die Behörden die Pflicht haben, Menschen mit geistigen oder seelischen
Behinderungen auf ihr Recht hinzuweisen, sich in einfacher und verständlicher Sprache beraten zu
lassen.

Schärfere Pflicht zur Herstellung von baulicher
Barrierefreiheit
Schließlich wird auch die Pflicht des Bundes zur Herstellung von baulicher Barrierefreiheit
verschärft. Bauten des Bundes einschließlich der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten
und Stiftungen des öffentlichen Rechts sollen im Rahmen von Bauaufgaben des Bundes
entsprechend der allgemein anerkannten Regeln der Technik barrierefrei gestaltet werden. Der
Bund solle vorhandene Barrieren in für den Publikumsverkehr öffentlich zugänglichen
Gebäudeteilen der Bestandsbauten bis 2035 abbauen. 

Das Amt der oder des Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit
Behinderungen will die Bundesregierung mit dem Entwurf stärken. Dazu soll die frühzeitige
Beteiligung der beauftragten Person bei allen Gesetzes-, Verordnungs- und sonstigen wichtigen
Vorhaben normiert werden, „soweit die Vorhaben Fragen der Inklusion und Teilhabe von Menschen
mit Behinderungen behandeln oder berühren“.

Erster Antrag der AfD-Fraktion
Die AfD fordert in ihrem Antrag den leichteren Zugang zu Assistenzhunden durch den Abbau
bürokratischer Hürden. Konkret verlangt sie einen Gesetzentwurf, der die aktuellen Regelungen
durch ein nach niederländischem Vorbild ausgestaltetes, vereinfachtes Prüfungs- und
Anerkennungsverfahren ersetzt. 

Ferner soll eine Übergangsregelung normiert werden, der zufolge ab Juli 2024 durchgeführte
Prüfungen von Assistenzhunden nach niederländischem Vorbild entsprechend den Inhalten der
Assistenzhundeverordnung (AHundV) aus nicht zugelassenen Ausbildungsstätten für die Dauer von
zwölf Monaten anerkannt werden. Bis zum Inkrafttreten einer gesetzlichen Neuregelung soll für
Betroffene mit nachweislichem Verfahrensstillstand ein Härtefallfonds sowie ein
Gebührenmoratorium einrichtet werden.

Antrag der Grünen
Die Grünen fordern in ihrem Antrag (21/5335), Barrierefreiheit in sämtlichen Bereichen des Alltags
zum Grundprinzip für eine inklusive und moderne Gesellschaft zu machen. Der Gesetzentwurf der
Bundesregierung bleibe weit hinter diesem Anspruch zurück. „Zwar wird ein
Diskriminierungsverbot für private Anbieter von Produkten und Dienstleistungen eingeführt, auf
wirklich wirksame Instrumente zu dessen Durchsetzung jedoch vollständig verzichtet:
Schadensersatz- und Entschädigungsansprüche werden ausgeschlossen, selbst kleinste bauliche
Veränderungen pauschal als für Unternehmen 'unverhältnismäßig' definiert und bauliche Barrieren
bei öffentlich zugänglichen Bundesbauten sollen erst bis 2045 abgebaut werden“, schreiben die
Abgeordneten.

Sie verlangen deshalb unter anderem, privatwirtschaftliche Anbieter von Produkten oder
Dienstleistungen gesetzlich zur Herstellung von Barrierefreiheit zu verpflichten, wenn sie
kommerziell Güter und Dienstleistungen anbieten, die für die Allgemeinheit bestimmt sind. Die
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pauschale Einstufung baulicher Veränderungen und Anpassungen von Gütern und Dienstleistungen
als '„unverhältnismäßig und unbillig“ für Unternehmen soll aus dem Gesetzentwurf wieder
gestrichen werden. 

Die Bereitstellung angemessener Vorkehrungen im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention im
BGG soll als ein einklagbares Recht ausgestaltet und deren Verweigerung als Tatbestand der
Benachteiligung in das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) aufgenommen werden. Ferner
soll das BGG so geändert werden, dass eine Beweislastumkehr eingeführt wird, nach der im Falle
einer geltend gemachten Benachteiligung durch einen Träger öffentlicher Gewalt dieser die
Beweislast dafür trägt, dass kein Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot vorliegt. Dies soll auch
für private Anbieter gelten. (che/hau/25.04.2026)
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